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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

05.10.1955 

Geschäftszahl 

2Ob438/55; 1Ob2342/96k; 5Ob178/08z 

Norm 

ABGB  §934 

Rechtssatz 

Laesio enormis bei Liegenschaftsverkauf mit Übernahme der Lasten durch den Käufer. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1955/10/05 2  Ob   438/55 

Veröff: EvBl 1956/232 S 434 
 

TE OGH   1997/12/15 1  Ob 2342/96k 

Ähnlich; Beisatz: Hier: Übergabsvertrag (T1); Beisatz: Sind die auf der übergebenen Liegenschaft lastenden 
Hypotheken von deren Verkehrswert nicht abzuziehen, sondern dem tatsächlich gezahlten Kaufpreis 
hinzuzuschlagen, so ist die Erfüllungsübernahme durch die Liegenschaftsübernehmer als Gegenleistung für den 
übergebenen Liegenschaftsanteil zu beurteilen. (T2)  

TE OGH   2008/09/09 5  Ob  178/08z 

Beis ähnlich wie T2 
 

Rechtssatznummer 

RS0024084 


